
An das 
Bistum Mainz (KdöR)
Bischöfliches Ordinariat
Dezernat Bau und Kunst
Bischofsplatz 2
55116 Mainz

Verpflichtungserklärung
für kirchliche Aufträge nach der Verordnung zur Tariftreueregelung im Bistum Mainz zur  

Tariftreue- und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach § 8 Baumaßnahmenordnung 

für die Kirchengemeinden und Gesamtverbände im Bistum Mainz

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Auftragsgegenstand:

Ich erkläre/ Wir erklären,

	− dass meinen / unseren Beschäftigten mit Ausnahme der Auszubildenden bei der Ausführung der 
vertraglichen Leistungen diejenigen Arbeitsbedingungen gewährt und diejenigen Entgelte gezahlt 
werden, die nach Art und Höhe mindestens den desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den 
mein/ unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes in seiner jeweils gülti-
gen Fassung gebunden ist;

	− dass meinen / unseren Beschäftigten mit Ausnahme der Auszubildenden bei der Ausführung der 
Leistung in jedem Fall der Mindestlohn nach dem Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Min-
destlohns (MiLoG) in seiner jeweils gültigen Fassung gezahlt werden,

	− dass meinen / unseren Beschäftigten mit Ausnahme der Auszubildenden bei der Ausführung der 
Leistungen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt gezahlt wird; tarifliche Rege-
lungen bleiben davon unberührt,

	− sicherzustellen, dass die von uns beauftragten Subunternehmer sowie ggf. deren Subunternehmer 
die Verpflichtungen nach der Tariftreueregelung ebenfalls erfüllen.

Ich bin mir/ Wir sind uns bewusst, dass

	− mein / unser Unternehmen die durch staatliches Recht begründeten Dokumentationspflichten im 
Hinblick auf die Tariftreue zu erfüllen hat, ebenso von uns beauftragte Nachunternehmen oder be-
auftragte Verleihunternehmen sowie alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der 
Nachunternehmen und Verleihunternehmen,

	− der kirchliche Auftraggeber bei nachgewiesenen Verstößen gegen die Tariftreueregelung zur frist-
losen Kündigung des Vertrages berechtigt ist und ich/ wir den durch diese Kündigung entstehen-
den Schaden zu ersetzen habe/ haben,

	− der kirchliche Auftraggeber beim Verdacht auf einen Verstoß gegen die Tariftreueregelung die 
zuständige Staatsanwaltschaft zu informieren hat.

 

 
Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Stand 06.11.25
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